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Immersionsunterricht auf der Unterstufe 
 
Am Literargymnasium Rämibühl soll per Schuljahr 2023/24 auf der Unterstufe promotions-
wirksamer Immersionsunterricht eingeführt werden. Dieser Entscheid orientiert sich am 
Bildungsratsbeschluss vom 25. August 2021 (4. Abschnitt: Immersion, §§13 und 14). 
 
Bildungsangebot: 

− Auf der Unterstufenklasse wird am Literargymnasium eine Klasse immersiv geführt. 

− In der Probezeit (Semester 1.1) findet kein immersiver Unterricht statt. 

− Die Gesamtzahl der Semesterlektionen des immersiven Fachunterrichts im 
Untergymnasium beträgt 16 Lektionen. Alle 16 Lektionen sind promotionswirksam. 

− Der Immersionsunterricht findet auf der Unterstufe am Literargymnasium in den folgenden 
Fächern und Semestern statt: 
Semester 1.2 Mathematik 4 SL 
Semester 2.1. Mathematik 4 SL  Geschichte 2 SL 
Semester 2.2 Mathematik 4 SL Geschichte 2 SL 

 
Aufnahmebedingungen 
Als rechtliche Grundlage für die Aufnahmebedingungen in eine Immersionsklasse auf der 
Unterstufe gilt das Aufnahmereglement Immersion1. 

− Die Anmeldung für die Immersionsklasse in der Unterstufe erfolgt zusammen mit der 
Anmeldung zur Zentralen Aufnahmeprüfung ZAP1. 

− Zulassungsvoraussetzung ist die bestandene Aufnahmeprüfung an ein Langgymnasium 
gemäss Aufnahmereglement Langgymnasium2 (vgl. Aufnahmereglement Immersion § 1 lit. 
a.) 

− Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme in eine Immersionsklasse (vgl. Aufnahmereglement 
Langgymnasium § 2 Abs. 1). 

− Massgebend für die Aufnahme in eine Immersionsklasse sind der Notendurchschnitt in den 
Fächern Deutsch und Mathematik gemäss § 3 Abs. 2 lit. a des Aufnahmereglements 
Immersion.  

− Die Schulleitung behält sich vor, bei zu wenig Anmeldungen die Immersionsklasse 
Unterstufe nicht zu führen. 

 
Weitere Bestimmungen 

− Der Besuch der Immersionsklasse im Untergymnasium ist weder Voraussetzung noch 
Garantie für die Aufnahme in die IB-Klasse im 3. Schuljahr. 

 
1 Reglement für die Aufnahme in einen zweisprachigen Maturitätslehrgang an den Gymnasien des Kantons Zürich, 413.250.31 

(Aufnahmereglement Immersion) 
2 Reglement für die Aufnahme in die Gymnasien mit Anschluss an die 6. Klasse der Primarschule, 413.250.1 (Aufnahmereglement 

Langgymnasien) 


